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RS OGH 1970/4/28 8Ob97/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1970

Norm

ABGB §272

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Die Ansicht, das die gesetzliche Amtsvormundschaft über das minderjährige Kind und seinen minderjährigen Vater

führende Jugendamt sei aus Gründen der Interessenkollision nicht berechtigt, die vormundschaftsbehördliche

Genehmigung des von ihm beurkundeten Vaterschaftsanerkenntnis zu beantragen, ist nicht offenbar gesetzwidrig.
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